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11. 

1 2 

Landkreis Ludwigsburg 

Gemeinde Großbottwar 

Gemarkung Großbottwar 

TEXTTEIL 

zum 

BEB A U U N G S P L A N T E U F E L SÄe K E R - 2. Abschnitt 

!I 1. Änderung 11 

Rechtsgrundlagen 

dieses Bebauungsplanes sind das Bundesbaugesetz (BBauG) in der 

Fass~ng der Bekanntmachung vom 18.8.1976 (BGBl.I.S.2256) zuletz 

geändert am 6.7.1979 (BGBl.I.S.9 49), die Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.9.19T1 (BGBl.I.S.1763) 

sOwie die Landesbauordnung (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 20.6.1972 (Ges.Bl.S.35'1), zuletzt geändert am 12.2.1980 (Ges.Bl.S.116). 

Räuml icher Gel tungsbereich 

der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereichs 

fest ( § 9 Abs.7 BBauG). 

Maßgebend ist der Lageplan des Staatl.Vermessungsamts Bieti.gheim­

Bissingen vom 23.11.1983 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle 

bisherigen Festsetzungen außer Kraft, mit Ausnahme der Festsetzungen 

der Höhenlage der Verkehrsflächen. Hierfür ist der Bebauungsplan 

"Teufelsäcker -2. Abschnitt" vom 25.3. 1981/14.10.1981 genehmigt durch 

Erlaß des Landratsamtes vom 8.12.1981 maßgebend. 

-2-

111. Textliche Festsetzungen 

In Ergänzung der Planzeicb~ung wird folgendes festgesetzt: 

1. Planungsrechtliche Festse.tzungen ( § 9 Abe.1 EBauG u. BauNVO) 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

( § 9 Abs.1 Nr.1 BBauG und §§ 1-15 BauNVO 

Die Art der baulichen Nutzung ergibt sich aus den Eintragungen 

im Lageplan. 

~~~_:_~~~:~§:~~:~~~-§-~~~~~) 
Gemäß \; 1 Abs.5 BauNVO sind \lorcngebäude (§ 6 Abs.2 Nr.1 BauNVO) 

nicht zulässig. 

Gemäß § 1 Abs.5 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe,Schank- und 

Speise\o.!irtschaft.en sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes\sonstige 

Gewerbebetriebe1Gartenbaubetriebe und Tankstellen (§ 6 Abs.2 Nr.3,4 1 6 

und 7 EauNVO) nicht zulässig. 

Gemäß § 1 Abs.6 BauNVO sind die Ausnahmen § 6 Abs.3 BauNVO nicht 

Bestandteil des Bebauungsplanes. 

InGerhalb der Grjnflächen sind die mit der wesensmäßigen Nutzung 

verbundenen und für die Nutzung notwendigen oder nützlichen 

baulichen Anlagen zulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

( § 9 Abs.1 Nr.1 BBauG und §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung gem.§§ 16 und 17 BauNVO ergibt sich 

aus den Eint~agungen im Lageplan zur Gr~~dflächenzahl (GRZ) \Geschoß­

flächenzahl (GY!:) und der Zahl der Vollgeschosse (Z). 

Di.e Zahl der Vollge6chol;Ge (§ 18 BauNVO LV.mit § 2 Abs.7 u.8 LBO) 

gilt, oJn 116ch6t/l,renze (§ 1?Abs. Lf BauNVOl. 
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1.3 Bauweise ( § 9 Abs.1 Nr.2 BBauG und § 22 BauNVO) 

of:en gernE:ß § 22 Abs.2 BauNVO. Die Gebäude sind mit entsprechendem 

sei tlichfTI G!'enzabs-:and nach den Festsetz1.lLgen der Landesbauordnun;s 

im Sir~c der offenen Bauweise als Einzelhäuser,Doppelhäuser cder 

aJ.s Hausgruppen zu errichten. 

a= abweichende Bauweise gern. § 22 Abs.4 BauNVO im Sinne der geschlossenen 

Bauweise (geschlossen innerhalb der überbaubaren Fläche). Wird mit 

Wohngebäude nicht auf die Grenze gebaut, so ist der erforderliche 

mindestens 3 m breite Granzabstand mit einern 1-geschossigen Ge­

bäudeteil ( z.B. GaTage,2-seitig geschlossene Pergola,Gartengeräte­

n·".rn) zu iibe;:-bauen und zu schließen. 

Dachform dieses Gebäudeteils: 

Dachneigung wie Hauptgebäude oder Flachdach. 

1.4 Uberbaubare Grundstücksflache ( § 9 Abs.1 Nr.2 BBauG und § 23 BauNVO) 

Die überoaubaren Grundstücksflächen sine im Lageplan durch Baugrenzen 

(§ 23 hbs.) BauNVO) festgesetzt. 

1.5 Stell"",,." der' baulichen Anlagen ( § 9 Abs.1 Nr.2 BBauG ) 

Die im Lageplan eingetragene Gebäuderichtung ist zwingend einzuhalten 

1.6 Hö~enlage der Gebeude (§ 9 Abs.1 Ziff.2 und Abs.2 BBauG) 

IJie Ercgcschoß:ußbodenhöhe (EFH) der Gebäude darf nicht häh:;:r als 0 1 20 m 

über dem höchsten Punkt des gewachsenen Geländes liegen. Maßgebend 

hierbei ist der Scruli t t zwischen Hausw8....'1d und gewaChsenem Gelände. 

Soweit die geplante Stra;':,enhöhe auf der Eingangsseite der Gebäude 

über dem eewachsen8n Gelinde liegt 1 darf die Erdgeschoßfußbodenhöhe 

nicht höher als 0 1 2 m über Hinterkante Strru~enbegrenzungslinie liegen. 

Die Baugesuche sind mit Geländeprofilen zu versehen. 

1.7 Nebenanlagen ( § 9 Abs.1 Nr.4 BBauG und § 14 BauNVO ) 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 14 Abs. 1 BauNVO) 

sind auf der nicht überbaubaren GrundstücKsfläche nicht zulässig. 
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Nebenanl<1gen die der Versorgung mit Elektrizität und Wasser, sowie 

zur Ablei tung von Abwasser dienen, sind gemäß § 14 Abs.2 BauNVO 

als Ausnahme zulässig. 

Flachen für Ste1l.E!ätz(; und Garagen mit ihren Einfahrten 

(§ 9 Abs.1 Nr. i+ BBauG und § 21a BauNVO 

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen oder 

auf den im Lageplan dafür ausgewiesenen Flächen zulässig. Der Absta~d 

der Garagen zur Grenze der öffentlichen Verkehrsfläche (Stra~engrenze) 

mur:, bei direkter Zufahrt mindestens 5 m bet:-agen. 

Von der Bebauung freizuh~~tende Flächen 
y 

( § 9 Abs.1 Nr.10 BBauG ) 

Die Sic~'1tflächen sind von jeglicher sichtbehindernden Nutzung frei­

zuhalten. Anpf~anzungen sind bis m&X. 0,8 m Höhe zulässig. 

1.10 Verkehrsflachen (§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.2 BBauG ) 

Die im Lageplan dargestellte Gliederung der Verkehrsfläc1en ist nicht 

verbindlich. 

Die Höhenlage der Verkehrsflächen ist durch die Höhenangaben im Lage­

plan und durch die Längenschnitte festgesetzt. Sie beziehen sich auf 

die dargestellten Stra~enachsen. Die Festsetzungen sind Bestandteil des 

seit 23.12.1981 rechtsverbindlichen Bebauungsplans "Teufelsacker -

2. Abschni t t"; sie sind nur nachri chtl ich übernommen. 

1.11 Flächen für das AnDflanzen von Bäumen und Sträuchern 

( § 9 Abs. 1 Nr.25 BBauG ) 

Die für die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern vorgesehenen 

Flächen sind im Lageplan dargestellt. Die flächenhaften Bepflan­

zungen sind mit heimischen standortgerechten Geholzen und Baum-

gruppen arlzulegen i..l.Ilcl da,-,erhaft zu un:f'?"':--,alten. 

1.12 Flächen für Aufschüttungen,Abgrabungen und Stützmauern zur Herstellung 

des StraßenkcrDers ( § 9 Abs.1 Nr.26 BBauG ) 

2. 

Soweit zur Herstellung ies Straßenkörpers Aufschüttungen, Abgrabungen 

und St.ützmauern erforderlil,;' sind, sind diese von den Grundstücks -

eigentümern auf den M die Verkehl c:lächen angrenzenden Grundstücken 

zu dulden. 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

( § 9 Abs.4 BBauG i.V. mit § 111 Abs.5 LBO ) 

2.1 Äußere GestaltunR (§ 111 Abs.1 Nr.1 LBO ) 

Die äußere Gestaltung von zus~nmenhängenden Gebäudeteilen ist nach 

Farbgebung l Material und Hohenentwicklung im Hinblick auf einen 

e in~,e i t:;,. i ehen Ge sa'1rt eindruck aufe inanee r abzust immen. 

2.2 Dachsestaltun;::)Jachform,Dachneigung ( § 111 Abs.1 Nr.1 LEO ) 

Dachform u.nd Neigung sind entsprechend dem Einschrieb im Lageplan 

auszuführen. 

Doppelhäuser und Hausg~~ppen sind mit einheitlicher Dachneigung l 

freistehende Garagen sind mit Flachdach auszuführen. 

Es dUrfen nur Ton- oder Zementziegel,Natur- oder Asbestschiefer 

verwendet werden. Wellabest ist nicht zugelassen. 

Dachs'J.fbauten sind nicht zugelassen. 

Lacheinsermitte dürfen die halbe LE~nge der jeweiligen Gebäudesei te 

nicht überschreiten und nicht an einer Außenseite liegen. 

Dachflächenfenster sind bis 1,5 m
2 

zugelassen. 

2.3 Rundfunk- und Fernsehantennen ( § 111 Abs.1 Nr.4 LBO ) 

Außenantennen sind nicht zugelassen. Der Anschluß erfolgt über 

Brei tbandl<abel. 

2.4 Niederspa.'lnungsleitungen (§ 111 Abs.1 Nr.4 LBO ) 

Sämtliche Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen sind zu verkabeln. 

. .. '." • . -,."' tU l? 
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Nebenanl<1gen die der Versorgung mit Elektrizität und Wasser, sowie 

zur Ablei tung von Abwasser dienen, sind gemäß § 14 Abs.2 BauNVO 

als Ausnahme zulässig. 

Flachen für Ste1l.E!ätz(; und Garagen mit ihren Einfahrten 

(§ 9 Abs.1 Nr. i+ BBauG und § 21a BauNVO 

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen oder 

auf den im Lageplan dafür ausgewiesenen Flächen zulässig. Der Absta~d 

der Garagen zur Grenze der öffentlichen Verkehrsfläche (Stra~engrenze) 

mur:, bei direkter Zufahrt mindestens 5 m bet:-agen. 

Von der Bebauung freizuh~~tende Flächen 
y 

( § 9 Abs.1 Nr.10 BBauG ) 

Die Sic~'1tflächen sind von jeglicher sichtbehindernden Nutzung frei­

zuhalten. Anpf~anzungen sind bis m&X. 0,8 m Höhe zulässig. 

1.10 Verkehrsflachen (§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.2 BBauG ) 

Die im Lageplan dargestellte Gliederung der Verkehrsfläc1en ist nicht 

verbindlich. 

Die Höhenlage der Verkehrsflächen ist durch die Höhenangaben im Lage­

plan und durch die Längenschnitte festgesetzt. Sie beziehen sich auf 

die dargestellten Stra~enachsen. Die Festsetzungen sind Bestandteil des 

seit 23.12.1981 rechtsverbindlichen Bebauungsplans "Teufelsacker -

2. Abschni t t"; sie sind nur nachri chtl ich übernommen. 

1.11 Flächen für das AnDflanzen von Bäumen und Sträuchern 

( § 9 Abs. 1 Nr.25 BBauG ) 

Die für die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern vorgesehenen 

Flächen sind im Lageplan dargestellt. Die flächenhaften Bepflan­

zungen sind mit heimischen standortgerechten Geholzen und Baum-

gruppen arlzulegen i..l.Ilcl da,-,erhaft zu un:f'?"':--,alten. 

1.12 Flächen für Aufschüttungen,Abgrabungen und Stützmauern zur Herstellung 

des StraßenkcrDers ( § 9 Abs.1 Nr.26 BBauG ) 

2. 

Soweit zur Herstellung ies Straßenkörpers Aufschüttungen, Abgrabungen 

und St.ützmauern erforderlil,;' sind, sind diese von den Grundstücks -

eigentümern auf den M die Verkehl c:lächen angrenzenden Grundstücken 

zu dulden. 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

( § 9 Abs.4 BBauG i.V. mit § 111 Abs.5 LBO ) 

2.1 Äußere GestaltunR (§ 111 Abs.1 Nr.1 LBO ) 

Die äußere Gestaltung von zus~nmenhängenden Gebäudeteilen ist nach 

Farbgebung l Material und Hohenentwicklung im Hinblick auf einen 

e in~,e i t:;,. i ehen Ge sa'1rt eindruck aufe inanee r abzust immen. 

2.2 Dachsestaltun;::)Jachform,Dachneigung ( § 111 Abs.1 Nr.1 LEO ) 

Dachform u.nd Neigung sind entsprechend dem Einschrieb im Lageplan 

auszuführen. 

Doppelhäuser und Hausg~~ppen sind mit einheitlicher Dachneigung l 

freistehende Garagen sind mit Flachdach auszuführen. 

Es dUrfen nur Ton- oder Zementziegel,Natur- oder Asbestschiefer 

verwendet werden. Wellabest ist nicht zugelassen. 

Dachs'J.fbauten sind nicht zugelassen. 

Lacheinsermitte dürfen die halbe LE~nge der jeweiligen Gebäudesei te 

nicht überschreiten und nicht an einer Außenseite liegen. 

Dachflächenfenster sind bis 1,5 m
2 

zugelassen. 

2.3 Rundfunk- und Fernsehantennen ( § 111 Abs.1 Nr.4 LBO ) 

Außenantennen sind nicht zugelassen. Der Anschluß erfolgt über 

Brei tbandl<abel. 

2.4 Niederspa.'lnungsleitungen (§ 111 Abs.1 Nr.4 LBO ) 

Sämtliche Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen sind zu verkabeln. 
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2.5 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Gr'!.ll1dstücke 

( § 111 Abs.1 Nr.6 LBO ) 

Die nicht übero&.uten Flächen der bebauten Grundstücke im MI2, mit 

AuE'·, ~'1me der Flächen fu!' Nebenanlagen und Stellplätze sind als 

Grünfläche oder gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 

2.6 Einfr'edigungen (§ '111 Abs.l Nr.6 LBO ) 

Einfriedigungen entlang von öffentlichen Verkehrs- und Grinflächen 

sind bis 0 , 8 m Gesarnt:--lohe zugelassen, dabei sind Mauern bis 0,5 m 

Höhe zuge:'..a.ssen. Maschendrahtzäune sind nUr zwischen Nachoargrund­

stücken .b_i8 1 m Höhe zugelassen. Die Verwendung von Stacheldra.."t)t 

ist nicht ges:attet~ 

2.7 Gebäudehöhen (§ 111 Abs.1 Nr. 8 LBO ) 

Die Traufhöhe (Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut) darf 

maximal ;,,2 !TI bei Z = (I+IU) + Z ;:: (I+ID), bzw. 6,0 m bei Z ;:: 11 

übe r ce r :' e stge se tz t en Erdge sc hoßfu:~bodenhähe 1 ie gen. 

2.8 Genehmlgung~.Ef,~Jcht (§ 111 Abs.2 Nr.1 LEO ) 

Abweichend von § 89 Abs.1 Nr.23 LBO bedürfen Aufschüttungen und 

Abgrabungen übe~ 0,8 m Höhenunterschied gegenüber de~ Ge:ände 

aw)erhalb des an baulichen Anlagen anschließenden Geländes gern. 

§ 1';1 Abs.2 Nr.1 LEO der Genehmigung. 

R eg I e rungsprds, d ,ums vom 

()e;1(o'hmlgung und A fl 
. u egung offentlieh bekctnntgemdcht 
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